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Freiheit und Solidarität

Zur Kritik des lıberalistischen un soz1alıstischen Freiheitsverständnisses

Jle reden VO Solidarıität. Wer diesen Sprachgebrauch nıcht unkritisch ber-
nehmen un nıcht miıtreden wiıll, ohne wI1ssen, welche TIradıtion I: damıt
übernımmt un fortführt, dem wırd Aufklärung über die Herkunft dieses
Begrifts gelegen se1IN. Um > dringender 1STt solche Aufklärung, als wıiederhoalt
behauptet wurde, A das Wort Solidarıität“ S71 „schon ımmer Bestandteil der
christlıchen Lehre gewesen “ (RGG, Aufl.) Das stimmt jedoch nıcht: „solida-
rıtas“ 1sSt eın Wort des klassıschen oder mittelalterlichen Lateıns, sondern Kır=
chenlatein uUuNserTesSs Jahrhunderts.

Zur Begrifftsgeschichte
„Ich habe als PRSURT VO den Legisten den Terminus Solidarität übernommen,

ihn 1n die Philosophie einzuführen, nach mMI1r 1n die Religion.“ So
erklärt der VO Marx „genlal“ Schellingschüler, der Sozialıist Leroux.
Danach SEA das Wort „Solıdarıtät“ AUS der Sprache der Jurısten, die 1ın
einem schon 1M 16 Jahrhundert bekannten Rechtsverhältnis, be] dem jeder
Schuldner SIM soliıdum“, aut das Ganze, dıie Gesamtsumme, haftet, die
Mıtschuldner „solıdarısc haftbar Nnanntfen Da{fß einer für alle und alle für
eiınen verantwortlich sınd un einzutreten haben, bleibt der Grundsinn VO  e}

„Solidarıtät“.
Leroux, der „dıe Liebe des Christentums durch die menschliche Solidarıität

ersetzen“ wiıll, weıl S1e „Ohne ezug ZAUE menschlichen Freiheit blieb“, verweıst
mMI1t dieser Erklärung aut se1ın 18540 erschienenes Werk „De I’humanıte“, 1n dem

des VO der Kirche verkündeten bösen“ Willkürgottes, der Freiheit _-

drückt un Selbstverleugnung SOWI1e Selbstverachtung fordert, (JOtt als Schöp-
ter und als der Menschheit ımmanentes, alle Menschen verbindendes Leben hın-
gestellt wırd Solidarıtät 1St unıversales Lebensgesetz, das endlich Grundlage
des soz1alen Lebens werden mu

Vermutlich besteht Leroux’ Anspruch, dem Wort „ Solidaritats über sel1ne
rechtliche Bedeutung hinaus eınen CUu«Cn Sınn vegeben haben, Recht
Jedenfalls wurde, nachdem auch Comte „das innıge Getühl soz1aler Solida-
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ritäat“ wecken Nnie hatte, „Solidarıitat- eın Grundbegrift der fran-
7zösıschen Sozialphilosophiıe des Jahrhunderts. Durkheim lehrte, „MMOTIA-
lısch“ se1 „alles das, W 4S aus$s Solidarıität entspringt”. Wenn INa  25} 1m Sınn Hegels

kann, sittlıch gul se1l alles das,; W 4S vegenselt1iges Sıch-Anerkennen aller
Menschen ermöglıcht un tördert, un eben darın bestehe die on Willkür
unterschiedene Freıiheıt, ann 1St Durkheims Formulierung bedeutsam für das
'Thema „Freıiheıt un Solidarıtät“.

Weltweıite Wırkung un Verbreitung, weıl als Grundgedanke der christlichen
Soziallehre herausgestellt un akzeptiert, tand der Gedanke der Solidarıtät und
das Solidarıtätsprinzıp durch den Begınn SEL Jahrhunderts VOTL allem VO

Pesch begründeten „Solıdarısmus“ , dem CS krıitische Vermittlung ZW1-
schen Individualismus un Kollektivismus geht. Dabe!i ehlten der katholischen
Sozialphilosophie, die ıhre Kategorıen VO Arıstoteles un Aaus der Scholastik
bezog, weıthın die begrifflichen Mittel, die wesentlıche, nıcht beiläufige
(akzidentelle) Bezogenheıt des selbständigen Individuums auf Gemeinschaft
klären. Nach Scheler, der sıch auch den Begrift der Solidarıtät eigen
gemacht hat, 1St das Sein der Person „ebenso ursprünglıch Fürsıichsein als auch
Miteinandersein“ Dieses Verhältnis SPrFeENgL die arıstotelischen Kategorıen.

„Solidarıtät“ 1STt 1ber nıcht HUT eın Grundbegriff der christlichen Soziallehre
geworden, sondern spielt auch 1m Anarchismus eıne bedeutende Rolle

Proudhon, der sıch als erster selbst Anarchıiıst nannte, kritisıert reıilich
Blancs Konzept NV(9). Produktivgenossenschaften, das „brüderliche Solidarıi-

tat  c wıieder als Rechtsbegrift enthält, un vielleicht deshalb „Brüder-
iıchkeıit“, nıcht Solidarıtät, als das Ziel der ermanenten Revolutıion. KTroOo-

potkın hıingegen stellt nıcht ILUY: das „Prinzıp gegenseıltiger Hiılfe“ als Natur-
ZESELZ hın, sondern spricht auch ausdrücklich VO „BewulfßSstsein der Solidarıität
der Menschen“, das sıch einzustellen begänne. Wenn vegenwärtıg Rıchter
institutionenkritisch das „Lernzıel Solidarıtät“ propagıert, ohne den Leitbegrift

definıeren oder geschichtlich reflektieren, wırd INa seınen Begrift VO  $

Solidarıtät ohl dieser TIradıition zuordnen dürten. Für Fromm, der
seiner negatıven Haltung ZUr Staatsıdee auch 1m Rahmen dieser TIradıtion gC-

werden kann, 1STt Solidarıität eine wesentliche Folge der mystischen Erfah-
rung, welche die Einheıt 1mM Grund der Wıiırklichkeit erfahren Jaßt, auch FEinheıt
mıt der Menschheıit überhaupt o1bt und damıt das Geftühl der Solidarıtät ZUT

Folge hat
Solche Solidarıtät mMIi1t allen Menschen o1bt CS 1m Marxısmus-Leniniısmus nıcht

oder och nıcht, solange CS noch dıe Klassenfeinde o1ibt Daher steht 1m kom-
muniıstischen Moralkodex „ Ireue Z Sache des Kommunısmus“ erstier Stelle,
damıt 1STt „Kollektivgeist“ verbunden, aber CS gehört auch „Unversöhnlichkeıit
gegenüber den Feinden des Kommunısmus“ ZUET: Moral und endlich auch „brü-
derliche Solidarität mi1t den Werktätigen aller Länder“.
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WAr 1St die Meınung verbreitet, auch Marx un Engels hätten schon VO

„Solidarıtät“ gyesprochen, aber MI1r 1St eın Beleg bekannt. Lenın hat CSr AT
freilich gelegentlich Wo ımmer INAan sich heute MI1t jemandem feind-
lıche andere oder Instıtutionen solidarisiert, wird Lenıins Sprachgebrauch fort-
geführt.

In der deutschen Arbeiterbewegung un 1n den deutschen Gewerkschaften
scheint das Wort -Solidaritat® nıcht durch Marx, sondern VO  e} Lassalle her
heimisch yeworden se1n. In seiner 1862 erschienenen Schrift „ DASs Arbeiter-
programm”, 1n der Marx MIt Hegel Freiheıit als höchster Staatszweck hın-
gestellt, der Staat also als „sıttliche Ordnung“ verstanden wırd, ordert Lassalle,
das Prinzıp „ungehinderter Betätigung der individuellen Kräfte“ erganzen
durch „dıe Solidarıität der Interessen, die Gemeijnsamkeit un Gegenseitigkeıit
1ın der Entwicklung“. Das gehöre YADER „sıttlichen Idee“, die der „Arbeıterstand“

Schon 1er siınd also Freiheit un Solidarität als notwendig
gehörend gedacht.

Wıe selbstverständlich un verbreitet heute der Gebrauch dieses Begriffs 1St,
ann den tolgenden Hınweıisen tiNOoMMEeEN werden: Das Zweıte Vatıkanısche
Konzil hat nıcht 1Ur eigens die christliche Auffassung VO Solidarität dargelegt,
sondern auch betont, da{ß „der wachsende un unwiıderstehliche Sınn für die
Solidarıtät aller Völker“ den „charakterıstischen Zeichen U SCTEI: Zeit“ gehöre.
Da{(ß aber auch ber die notwendıge Solidarität aller Bürger eınes Staats ber-
einstiımmung herrscht, hat dıe Grundwertediskussion gezeıgt: 1le großen Par-
tejen sınd sıch ein1g, da{fß SE WwW1e Freiheit un Gerechtigkeit ein solcher
Grundwert 1St

Solidarität als Grundwert

Diese bemerkenswerte Übereinstimmung hinsichtlich der Bedeutung der Soli-
darıtät aller Burger für den Staat annn INa  — als Resultat der Geschichte politi-
scher Ideen verstehen. Die christlichen Parteien vertreitfen damıt Ja 1LLUT eınen
Grundbegriff christlicher Sozıallehre, un W1e die Sozialdemokraten MIt ıhm
NUur ıhre auf Lassalle zurückgehende Tradıtion fortführen, 1St CS auch den
Liberalen recht, 1n der auch VO ıhnen reklamierten Iradıtion polıtischen Lebens
1ın „Freıiheıit, Gleichheit un Brüderlichkeit“ letztere durch den säkulareren Be-
oriff „Solidarität“ GFSCLZE sehen.

ber eın tieferer Grund für diese Übereinstimmung dürfte darıin lıegen, da{fß
Staat nıcht mehr der ıberale Rechtsstaat des 19 Jahrhunderts 1St, der

autarken isolierten Individuen iıhre Freiheitsrechte LLUT yarantıerte un schützte.
So bedeutsam CS WAafr, da{fß$ sıch die Bürger die Allmacht des absolutistischen
Staats ihre 11U verfassungsmäßıg abgesicherten Grundrechte erkämpften,
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einselt1g 1ST CS; 1m Staat NUur die Instıtution sehen, die durch ihren Schutz den
Bürgern das ungehinderte Verfolgen ıhrer Privatınteressen ermöglicht.

DDiese Staatsauffassung 1STt inzwischen geschichtlich überholt. Der die Freiheits-
rechte der Büurger NUur formal gyarantierende Verfassungsstaat 1St ZU soz1alen
Rechtsstaat geworden, der 1n „Daseinsvorsorge” (E Forsthoff) auch die Mate-

riale Erfüllung der Grundrechte VABRE Aufgabe hat, ohne dabe!] NEUEC Abhängig-
keiten schaften. Der soz1ale Rechtsstaat gestaltet und regelt Ja aAuch selbst-
mächtig das wirtschaftliche un csoz1ale Leben, 1St ohnehın der Hauptverteiler
des Sozıalprodukts; und indem 1mM Noftfall jedem Burger selbst das Ex1-
stenzmınımum durch Sozialhilfe zukommen Aft und dafür die Abgaben der
pProgressiV besteuerten wohlhabenderen Buüurger verwendet, praktizıert CI tak-
tisch das Solıdarıtätsprinzıp, nach dem 1m staatlıchen un gesellschaftlıchen 1
ben alle füreinander mitverantwortlich siınd

Sotern die Burger sıch MI1t diesem ıhrem Staat identifizıeren, ıh als die ıhr
Leben 1n Recht und Freiheit ermöglichende Institution anerkennen und ıhn damıt
ıhrerselits tragen, haben S1e sıch W1e ZALT.: £reiheitlichen Verfassung und Z  — Rechts-
ordnung auch bereits LE gemeınsamen Daseinsvorsorge für alle un jeden eNTt-

schieden. Das Prinzıp „Solidarıtät“ 1STt 1mM soz1alen Rechtsstaat grundsätzlich
anerkannt und konnte gemeınsam als Grundwert deklariert werden.

Hans Maıer, der den Wandel der Grundrechte 1m Übergang VO liberalen
Verfassungsstaat ZU soz1alen Rechtsstaat eindringliıch beschrieben hat, kommt
dabel der Forderung ach „eiınem Freiheitsverständnis“, für das „dıe
Hılts- und Ergänzungspflıcht Element der Freiheit selbst“ IST: Dieser Forde-
rung 1ST entsprechen, ındem INan siıch Hegels Freiheitsbegriff, der polıitisch
der konstitutionellen Monarchıie Orlentliert WAal, autf dem Boden des soz1alen
Rechtsstaats eıgen macht.

Hegels Freiheitsbegrift

Hegel begreift den Rechtsstaat als die VO ıhm ermöglichte „Wirklichkeit der
onkreten Freiheit“. Wıe 65 polıtische Freiheit als Anteıl der Staatsgewalt,
die WIr 1n der repraäsentatıven Demokratie VOT allem durch die Wahlen ausüben,
HAT 1m freiheitlichen Staat o1Dt, jede durchsetzbare Rechtsordnung, die
1mM modernen Staat die Menschenrechte enthält und bürgerliche Freiheit ermOg-
lıcht, staatliche Gewalt VOTAaUS hne eıne staatlıch ermöglichte Rechtsordnung,
also 1n einem vor-rechtlichen oder och rechtlosen Naturstand zäbe aber
auch keine moralisch-sıittliche Freiheit des einzelnen, weil erst die Rechtsordnung
VO  O dem ohne S1€e unausweiıchlichen „Kampft aller el} alle  CC befreit un erSst.

Raum tür Verantwortung un Sıttlichkeit oibt er Staat ermöglıcht sıttlıche,
bürgerliche und politische Freiheit.
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Mıt diesem Begriff VO Sınn un Zweck des Staats sınd aber nıcht NUr die
lıberalistische Vertragstheorie des Staats; sondern auch alle jene Theorien über-
holt, die 1n geringerem als 1ın der Verwirklichung VO Freiheıit den Zweck des
Staats sehen. Es genugt nıcht, als diesen Zweck allgemeıne Wohlfahrt oder das
Gemeinwohl anzusetzen, WenNnn nıcht zugleıich die Freiheit aller als Inbegriff des
Gemeinwohls herausgestellt wırd Hınter dieser Lehre Hegels zurückbleiben,
w 1e€e CS auch die christliche Sozialphilosophie gemeinhın LUL, heifßt hinter dem
erreichten Stand der geschichtlichen Entwicklung zurückbleıiben.

Hegels Freiheitslehre markiert aber auch insofern cselber einen Fortschritt 1m
Bewußlßtsein der Freiheıt, als Hegel erstmals einleuchtend un konsequent ZW1-
schen Freiheit un Willkür unterschieden hat Zwar sıbt CS auch einen zulässıgen
Raum der Willkür ıch verletze Ja nıemandes Rechte, WE ıch miıch wiıllkürlich
für oder weıilßen Weın entscheide aber WwWenn 1m menschlichen Leben un
Zusammenleben nıcht Willkür, SOHdCI'II Freiheit herrschen soll, mu sıch der
Wıille Wahrheıt, Recht un (sesetz binden. [)as bedeutet eıne Einschränkung
der Wıllkür, aber, W1e€e Hegel Kant geltend macht, gerade nıcht eiıne Be-
schränkung, sondern die posıtıve Verwirklichung und Befriedigung der Freiheit.
Denn Freiheit 1STt eigentlich, ber Selbstbestimmung hınaus, die och Willkür se1n
kann, zegense1t1ges Sıch-Anerkennen. Slch bın ROR E insotfern freıi  D3  9 erklärt Hegel,
„als ıch die Freiheit anderer un durch andere als treı anerkannt bın.“ Wenn
der freje Wılle nıcht 1U  — naturhaftfte Bedürtfnisse W1e€e Essen un Geschlechtstrieb
ZAUKE Erfüllung bringen, sondern Freiheıit verwirklichen will, mMu solche Instıi-
tutionen der Sıttlichkeit, des Rechts un des Staats wollen, die die Freiheit aller
vermitteln und ermöglichen.

Im Unterschied ZUr Wıllkür, deren Inhalte zufällig un beliebig sind, 1St Yrel-
elit daher die Entschlossenheit ZAHT: Freıiheıt, die den Wiıillen einschließt, den Staat
als die umfassende Institution der Freiheit mi1t allen Freien mıtzu-
tragen, miteinander und füreinander für die Erhaltung un Vermehrung
der Freiheit aller SOTSCH. Freiheit schlie{ßt W1e€e die Bejahung des Staats als ıhrer
Möglichkeitsbedingung auch den Willen ZUr Solidarıität MI1It allen einander
als freı anerkennenden Staatsbürgern eın

ıne solche gemeınsame Verantwortung aller Bürger für die Bewahrung un
VOTLT allem für die Vermehrung der Freiheit aller, Ww1e s1€e ZUrFr repräsentatıven
Demokratie gyehört, hat Hegel ZW ar nıcht gelehrt, aber hat doch gesehen, da{fß
der Staat, die gegenseıltige Anerkennung der Bürger gewährleisten, sıch
auch gezielt miıt soz1alen Problemen befassen mMUuU Gegenseıntige Anerkennung,
Füreinander-Eintreten, Solidarıtät 1St. 1n der Familie, dem grundlegenden
Ort der Sozialısatıon, natürlich, aber bleibt partıkulär. Die bürgerliche Gesell-
schaft 1St ach Hegel hingegen durch den universalen Ego1smus des Gewıinnstre-
ens gekennzeichnet. ber dieser gesellschaftliche Ego1smus der einzelnen mu
„aufgehoben“ werden durch den Zusammenhalt aller Burger, WEenNnn die
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Bürger den Staat tragen, durch ihre Solidarität. Diese den Staat zusammenhal-
tende Solidarität der Burger bewahren, ann das Abbauen „naturwüchsıiger“
gesellschaftlicher Ungleichheiten erfordern. ber die Beweislast dafür, dafß damıt
das Gemeijnmwohl ıcht geschädigt, sondern gefördert un aut Dauer mehr (
rechtigkeit verwirklicht wiırd, haben die Befürworter solcher Reformen
Lragen.

Der aus Hegels Freiheitsbegriff entwickelte Gedanke, da{fß An Freiheit Soli-
darıtät gehört, besagt: Wıe der einzelne Freiheit EEULE erlangt, ındem SR s1e auch
den anderen 21bt, ann 1mM Staat als ıhrer institutionellen Grundlage Freiheit
11UTE 1m Miteinander und Füreinander der Freıen bewahrt und vermehrt werden.
Solidarität 1St als notwendiges Moment der Freiheit Prinzıp oder Grundwert
eines treiheitlichen Staats.

Kritiık des Llıberalistisch-individualistischen Freiheitsverständnisses

Staatliche Freiheit schließt Gleichheit VOTr dem (jeset7z ein; die Gleichheit aller
VOT dem (eset7z ermöglıicht jedoch allein noch nıcht Freiheit als zegenseılt1ges Sıch-
Anerkennen. Deshalb haben Leroux Solidarität, Proudhon Brüderlichkeit ber
Gleichheit VOTL dem Gesetz hınaus Z Verwirklichung der Freiheit gefordert.

Im selben Sınn hat Hegel ein politisches Freiheitsverständnis kritisiert, das mi1t
der Gleichheit VOTr dem (Gesetz das staatliche Leben hinreichend begreifen
können meınt. Denn 1mM staatlichen Zusammenleben, das notwendig Ungleich-
heit, SA zwıschen Regierenden un Regıerten, einschließt, kommt 5 gerade
auftf die ungeZWUNgCNE Anerkennung konkreter, nıcht N: 1n der Natur, sondern
auch 1n der Biıldung, auch iın der Freiheit selbst begründeter Ungleichheiten

Für die Aufgaben, solche Ungleichheiten anerkennungsfähig machen und
dabe] auch ungerechtfertigte gesellschaftliche Ungleichheiten auszugleichen, 1St
der lıberalistische Freiheitsbegriff unzureichend, der die staatlichen CGesetze als
Schutzvorkehrungen für autarke Individuen verstand, die zugleich Freilich die
Freiheit elnes jeden einschränkten, s1e miıt der aller anderen verträglich
machen.

Hegels Kritik geht aber och weıter: Der individualistische Liberalismus VCI-
kennt die Geschichtlichkeit der Freiheit un damıt iıhre notwendige Bedingtheit
durch geschichtliche Instiıtutionen. Dıi1e 1n vielen Menschenrechtsdeklarationen
enthaltene Formel, der Mensch se1l VO Natur AaUS trei, lehnt Hegel als „eIn
seıt1g“ 1b Der Mensch 1St VO  e} Natur Aaus 1L1UTr {rel, freı werden. Wirkliche
Freiheit 1St aber durch geschichtliche Instıtutionen bedingt.

Diese Einsicht Hegels in die wesentliche Bezogenheit wirklicher Freiheit aut
s1e ermöglıchende Institutionen AaNnNn IMNa  z sıch Vergleich des freien Handelns
miıt dem vernünftigen Sprechen larmachen. Wıe INan LLUTr Voraussetzung
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eıner geschichtliıch allgemeinen Sprache sprechen, damıt denken lernen un ZU

Selbstbewulfstsein kommen kann, gelangt INa  e} auch nıcht ZUr Freiheit ohne
vorgegebene vernünftige Handlungsnormen, deren Inhalt N iSt; dıe Freiheit
aller vermitteln, und die Hegel deshalb „objektive Freiheit“ Waren
dem Handelnden NT unvernünftige Tabus WwW1€e Menschen opfern VOTLr-

gegeben, denen gegenüber der einzelne nıchts oilt un: in denen seine Freiheit
nıcht anerkannt wiırd, ”aln zäbe A keine konkrete Freiheit.

Ist Freiheit aber ebenso notwendig durch geschichtlich allgemeine freiheitliche
Institutionen VO vernünftigen siıttlichen un rechtlichen Normen bedingt Ww1e€e
Sprechen un Selbstbewußtsein durch die Institution einer geschichtlich allge-
meınen Sprache, ann erg1ıbt sıch daraus auch die wesentliche Relationalıität des
Selbst- oder Ichbewufltseins un der konkreten Freiheit. Wııe das Ich durch die
Sprache wesentlich autf die Sprachgemeinschaft, auf das Du un eın Wır bezogen
1St, die 1in der Freiheit sıch konstituierende Person aut jene Personen, die
7zuerkennen un VO denen anerkannt se1n das Wesen der Freiheıit ausmacht.

Freiheit 1n iıhrer wesentlichen Relationalıität verstehen heifßt 1U auch, den
yriechischen Freiheitsbegrift der Autarkie ablehnen, der 1mM Liberalismus ortleb-

Vollendete Freiheit 1St nach diesem griechischen Freiheitsbegrift völliges Sıch-
selbstgenügen, Beisichselbstsein, in sıch selbst ruhende Selbstidentität. Ist Freiheit
aber wesentlich interpersonal, besteht s1€e 1im Einander-Anerkennen un: in DC-
waltloser solidarıischer Kommunikatıon, ann MUu s1e VO  e} ıhrem Ursprung un
Anfang her als Kommunikationsgeschehen verstanden werden. Wıe INan 1im An-
gesprochenwerden 1n die Sprachgemeinschaft aufgenommen seiın mulßßs, ZU

Sprechen un YADE verständigen Selbstbewufßtsein kommen, MUu INan auch
schon vorgängıg ZUuUr eigenen Freiheitsentscheidung als frel, als selbstverantwort-
lıche Person interpersonal anerkannt worden se1n, INan MU: also Freiheit ZC-
schenkt bekommen haben, sıch auch selbst 1Ns Reich der Freiheit erheben
un siıch als Verantwortung tragende Person konstituleren. Die Vollendung

verstandener Freiheit lıegt nıcht ım autarken Selbstsein, sondern iın personaler
Liebe

Kritik des soz1i1alıstisch-kollektivistischen Freiheitsbegrifis
Während Hegel die 1n UAMISGEGT: Geschichte erreıchte Freiheit aut das Christen-

Lum zurückführt, weıl er das Bewulfitsein VO der Freiheit aller Menschen geweckt
un verbreıitet hat, sah Marx „dıe Kritik der Religion“ als „dıe Voraussetzung
aller Kritik‘ Zu kritisieren 1St aber VOTFr allem die „Einbildung der Freiheit“,
die y LIIUE dem Schein ach oröfßte Freiheit“, die 1n der bürgerlichen Gesellschaft
als Wirklichkeit angepriesen wırd. Das aber 1St 1Ur „die Freiheit des egoistischen
Menschen“, jene ‚indıvıduelle Freiheit unabhängıg VO der Gesellschaft“,
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„dıe Freiheit des Menschen als isolierter Monade“. Scheinfreiheiten aber sınd die
bürgerlichen Freiheiten deshalb, weıl MmMI1t iıhnen der Mensch 4200 nıcht VO  e} der
se1ıne Entfremdung ausdrückenden un stabilisierenden „Religion befreit“
wurde, CL erhielt diıe Religionsfreiheit“ ; wurde nıcht „VON dem Egzo1smus des
Gewerbes befreit, erhielt die Gewerbefreiheit“: s CI: wurde nıcht VO E1gentum
befreıit. Er erhielt die Freiheit des E1ıgentums.“ Der Mensch wurde also nıcht VO

seınem Ego1smus un VO  e} der Herrschaft VO Menschen ber Menschen befreit,
erhijelt die Scheinfreiheiten des freiheitlichen Staats. ST der Kommunısmus

wırd „dıe SanNzZC Freiheıit“, dıe „soz1ale Freiheit“ aller bringen. Wır mussen TEe1-
elit definıeren, „dafß s1e als eın nırgends schon Bestehendes bewußfßt und erkannt
wird“: dieses Wort Marcuses fafßt Z  I W 4S Marx über die Freiheıit
gelehrt hat

Wıe r der Bedingung der VO Ego1smus beherrschten bürgerlichen @7:
sellschaft och keine wahre Freiheit Z1Dt, aber auch och keine freie Wahrheit.
Der egoistische Mensch wird getrieben, auch MIt dem, W as als Wahrheit AUS-

Z1Dt, aber 1ın Wirklichkeit Ideologie ISt, se1ine Interessen verteidigen. Wıe eın
Psychopath durch seine Krankheit hat auch das Mitglied der bürgerlichen (36=
sellschaft durch die Krankheit seiner Gesellschaft notwendig falsches Bewulßlistsein.
Es 1St, W1e€e auch Adorno meınte, ın eiınem „unıversalen Verblendungs-
zusammenhang“ verstrickt. YSt „dıe klassenlose Gesellschaft“ wird S ZUm ersten

Male“ die wahrhaft humane, dialogische „Wahrheitsfindung“ ermöglichen
Garaudy). An der einstweılen möglichen, durch die richtige Praxıs definierten
„Wahrheıit“ hat RHERE teil, WEeEeTr die revolutionäre Praxıs un dıe S1e bestimmende
Theorie teilt, weıl allein s1e ZU Reich der Freiheit führt

1ıbt N in der Vorgeschichte des Kommunısmus aber och keine Wahrheit un
Freiheit, weıl die unwahren und unfreien gesellschaftlichen Verhältnisse s1e nıcht
auftkommen lassen, 1ST terner der Mensch „das Ensemble der gesellschaft-
lichen Verhältnisse“, also Funktion und Moment des Kollektivs, ann 1STt nıcht
1Ur die klassenlose Gesellschaft erst 1n revolutionärer Praxıs herzustellen, SONMN-

ern zugleich damıt auch der wahre Mensch. Daher 2nnn Marx, die Juden
gewandt, den Satz schreiben: AIhr se1d noch) keine Menschen, wen1g als die,

welche ıhr appelliert.“ Die Geschichte 1St eben „die wahre Naturgeschichte
des Menschen“, S1€ wiırd erst die „Emanzıpatıon Menschen vollziehen.

Marx hat den zukünftigen Kommunısmus als den „vollendeten Humanısmus“
gepriesen. Einstweilen aber wirklichen Menschen das wahre menschliche Wesen
abzusprechen, 1St iınhuman. ber 1St G nıcht konsequent, Menschen annn nıcht 1n
ıhrer Würde absolut respektieren, WEn ıhnen die Freiheit abgesprochen
wiırd, die auch 1ın den begrenzten Gestalten iıhrer Verwirklichung ımmer auch

Unbedingtes, Absolutes, Göttliches ist?
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Metaphysik un Theologie der Freiheıit

Freiheit xibt 6S £reilich nıcht „ fÜür den empirisch-gegenständlichen Blick“ (A
Miıtscherlich), S1€e 1St insofern eın „metaphysısches“ Phänomen, das SIn die Iran-
s7zendenz weıst“ P Matussek). Nach Hegel 1St Freiheit als das Unbedingte
csehr „das Göttliche 1mM Menschen“, dafß die Erhebung 1NSs Reich der Freiheit

NUr als „Wiedergeburt 1mM göttlichen (ZCiSt- verstehen 1St An solche
vergöttlıchte, „deifizıerte“ Menschen ylauben, hat Marx sıch angesichts des
offenkundigen Ego1smus der Menschen veweıgert; C1ST der Kommunısmus wiırd
„eıne VO  e} (G3öttern bevölkerte Welt“ bringen ( Garaudy).

Hegel hat selbstverständlich nıcht bestritten, da{fß CS 11 Menschen neben dem
Göttlichen seiner Freiheit auch bleibenden Eg201smus 21Dbt, der, bleibt als (@e=-
winnstreben 1n den Grenzen der Gerechtigkeit, auch Rechtens 1St ber hat
doch dadurch se1ne Lehre kompromittiert, dafß C das 1mM Rechtsstaat, 1n Religion
un Philosophie bestehende Reich der Freiheit schon als vollendet erklärt hat;
die Gegenwart habe „ıhre Barbareij un unrechtliche Willkür un die Wahrheit
ıhr Jenseıts abgelegt“, W as 1mM Blick auf Auschwitz einfachhin nıcht mehr DESAgTL
werden kann. Hegel „rein1gt“ MIt dieser seiner Lehre VO der schon vollendeten
Versöhnung das Christentum VO der jüdischen Vorstellung eıner erst eschato-
logischen Vollendung des Gottesreichs.

Maryx hat dagegen das vollendete Reich der Freiheit 1im zukünftigen Kommu-
nısmus verheißen, der „die wahrhafte Auflösung des Widerstreites 7zwischen dem
Menschen MmMI1t der Natur un MIt dem Menschen“ se1 ber sehr die damıt
Hegels These VO der schon erfolgten vollkommenen Versöhnung geübte Kritik
berechtigt ISt, blind und irrational 1St doch der Glaube Üan eiıne Versöhnung
VO  — Freiheit und Naturnotwendigkeit, eine „Resurrektion der Natur“ hne
den Glauben yöttliche Allmacht, die allein die geschaffene Natur verkliären
un MI1t der sittlıchen Freiheit versöhnen könnte.

Demgegenüber begründet Kant 1n seiner Postulatenlehre, die auch heute och
einleuchten kann, Möglichkeit un Recht eines vernünftigen Glaubens Gott,
Freiheit un Unsterblichkeit. Um sittlıch handeln 1STt dieses Argument
usammenzufassen anhaß ıch miıch frei y]lauben, auch glauben, da{fß ıch nıcht
1L1UTLE ZUu Reich der Natur, 1ın dem 65 keine Freiheit 21bt, sondern auch VARE intel-
ligiblen Reich der Freiheit gehöre. Um aber auch angesichts der schlimmen
Umständen gebotenen Aufopferung des natürlichen Lebens lıeber sıch C1I-

schiefßen lassen als Unschuldige erschiefßen wirklich trei handeln können,
mu{ ıch auch ylauben dürfen, dafßß sittliches Handeln und auch be] solcher
Aufopferung des natürlıchen Lebens der Verwirklichung des höchsten Guts voll-
endeter Freiheit dient, da{fß also eine geschichtsjenseıtige Vollendung des Reichs
der Freiheit erhoften ist, Was den Glauben den allmächtigen Gott e1n-
schliefßt.
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Wenn Nan auch 1n solcher Weıse zentrale Inhalte des christlichen Glaubens
VO vernünftigen Glauben sittliche Freiheit her rechttertigen kann, Ver-

bietet doch die Einsıiıcht 1n das W esen der Freiheit als interpersonaler Kommunıi-
katıon, die tradıtionelle Theologıe eintachhın wıederholen. Denn (sOtt
auch wechselseitige Kommunikation un Partnerschaft MmMIt seinen freien Geschöp-
ten zuzusprechen, wurde ebenfalls se1ne Freiheit 1mM 1nnn des griechischen TYEe1-
heitsbegrifts 1U als absolute Autarkie verstanden: (soOtt ann seiıner oll-
kommenheit „nıchts hinzuerlangen“ (Thomas VO AQquin); WIr können ıhn also
nıcht eigentliıch lıeben, WENN Liebe ımmer auch Schenken 1St SO hat Hart-
chorne kritislert. Gottes Freiheit wurde terner als „Herrschaft“ ber „Knechte“
gedacht: Wır können n]ıe „Partner: Gottes seın (B Barth) Kann Gott aber in
seiner Unveränderlichkeit und restlos vollendeten Wirklichkeit, die jegliche
Möglichkeit, Bestimmbarkeit un Hiınnahmefähigkeit ausschließt, nıcht einmal|l
eın freies Ja oder Neın se1ner Geschöpfe ıhm gegenüber hınnehmen, weıl da-
durch bestimmt un verändert würde, 2 hakal mu{fß auch ZESARYL werden, CO könne
AI seiıner absoluten Souveränıtät die (endlıche) Freiheıit als gzuie oder böse SETZECN,
ohne S1E zerstoren“ Rahner). Weıil Freiheit aber Selbstbestimmung SE dıie
eıne solche Fremdbestimmung gerade ausschlie{ft, wırd 1er offenkundig Wiıder-
sprüchlıches behauptet; schlimmer I6T: freilich noch, da Gott damıit zugeschrıeben
wırd, wolle, CS willentlich „setzend‘ ) das OSse Dıie Kritik VO LErOUX, christ-
lıche Theologie lehre eınen „bösen Gott., scheint immer och nıcht überholt ZUu
se1In.

Demgegenüber Gottes Freiheit nıcht 1Ur als Autarkıie, sondern auch als PCI-
sonale Kommunikation verstehen, heifßst (ZOf£t als Schöpfer der Natur und als
Glied 1m Reich der Freiheit, als eW1g, unveränderlich, allmächtig UN als 2 Ol
schichtlich, hinnahmeftähig, ohnmächtig 1n seiner Herablassung un Entäußerung
geworden denken. Sollen diese widersprüchlichen Aussagen wahr se1n, MUu sıch
ıhre Wiıdersprüchlichkeit „aufheben“ lassen: Gott mu{fß Ühnlich W 1e Selbst-
bewufßtsein un Freiheit dialektisch gedacht werden.

Das annn un mu{fß den Christen, vorab den Gebildeten ihnen, ZUSCINU-
CEet werden, 7zumal die christliche Botschaft seiIt Je besagt: (SOFt 1ST 20881 Kreuz A S
storben, aber der ewı1ge (sott 1St doch auch nıcht gestorben und n1ıe LOL SCWESCNH.
Die Aufhebung dieser wıdersprüchlichen Aussagen 1STt die Trinitätslehre: Nur
Gott, der ın der Entäufßerung menschgewordene Sohn, 1St für u11ls gestorben, der
ewıge Vater jedoch ıcht ber Vater, Sohn un der E Begründung des Reichs
der Freiheit gesandte Hl Geist sınd nıcht 1Ur verschieden, sondern auch iıden-
tisch: der eine wahre (SOtt SO bekennt der christliche Glaube Identität un: Ver-
schiedenheit 1n Gott, W 4as 1Ur Zylauben, ohne verstehen, W as INa glaubt,
allerdings die Zumutung ware, unverstandene Satze nachzureden.

ber dıie Trinıitätslehre explizıiert Ja ANUur die Summe der christlichen ften-
barung: (JOtt 1STt die Liebe Personale Liebe aber 1St wechselseitige Selbstmittei-

126



Freiheit und Solidarıtät

Jung, esteht darın, sıch einander völlig schenken. Sichschenken ann 1aber
NUur, MWAEGT: sıch besitzt und bejaht, sıch also grundlegend seiıner selbst bewußt 1St
(SOft aber 1St sıch seıner bewufßt nıcht durch eıne sprachlich vermittelte leere Ich-
Vorstellung, sondern indem sıch unmittelbar vollkommen erkennt und, weil
Erkennen Bilden eines Wortes oder Begrifts ISt, se1n ew1ges Wort AauUSSAagT. Sıch
ganz un sıch 1M ausgesagten Wort völlig darstellen IS} aber auch schon
eiıne Selbstmitteilung, 1n der (Sott sıch eWw1g unterscheidet 1n den sıch aussagenden,
sıch mitteilenden Ursprung, den Vater, un 1n das m1t ıhm 1mM mitgeteilten W esen
iıdentische ewıge Wort, den Sohn Vater un Sohn vollziehen das eıne yöttliche
Se1in, das wesentlich Erkennen und Wollen 1St, aber auch, indem S1e sıch einander
völlig schenken. Aus dieser Selbstmitteilung geht der HI Geilst hervor, der das
eıne göttliche Sein 1n der Weıse nıcht des erkennenden Ursprungs, nıcht des AaUS$S-

Wortes, sondern als Geschenk hingebender Liebe besitzt un vollzieht.
So 1St (CSOF$% die ewıge Liebe, die sıch 1n der Zzu Selbstbesitz gehörenden Selbst-
erkenntniıs als erkennendes ICh® und ausgeSagtes Au diferenziert un sich
durch den Hervorgang des HI1 Geistes Aaus schenkender Liebe als 1N- un füreın-
ander ebendes ANVIE dreıer Personen konstitulert.

Der Geıist, innertrinıtarısch „Geschenk“, 1St aber auch den geistigen Krea-
„schenkbares Geschenk“ (Augustinus). Durch dieses Geschenk, die abe

seıliner Freıiheıt, teilt (GOtt sıch seınen vernünftıgen Geschöpfen mI1t un erhebt
S1e, sıch herablassend, sS$1e erhöhend, AaUS dem Reich der Natur 1NSs Reich der
Freıiheıt, das Christus nach dem Sündentfall wiederhergestellt hat, ındem E:

seinen Geist, den Gelst der Freıiheıt, gesandt hat In der Freiheit leben heifßt
demnach 1mM mitgeteilten Gelist leben

In solcher Weıse wırd der trinıtarische Gott, der 1n seiner SGT Freiheit
begründenden Selbstmitteilung ın die Geschichte eingeht un 1n der Ohnmacht
der Liebe „Gott MIt uns  6 wiırd, der jedoch als Schöpfer und Vollender der
Natur auch eWw1g un allmächtig bleibt, 1N wahrer Dialektik als zugleich ew1g
und veschichtlich, allmächtig und ohnmächtig uUuS W gedacht. Dıie abe des C581
STtEeS verbindet 1aber dıe Menschheit nıcht 1U  en MI1t dem allmächtigen Vater, SON-

ern auch alle Glieder des Reichs der Freiheıt miteinander. Sıe 1STt. das letzte
Fundament der MI1t der Entschiedenheıt ZAUTE Freiheit mıtgewollten Solidarität
aller Freıjen.

Solidarıität als Aufgabe
MMr enthält dieses Verständnıis der Freiheit auch eıne Kritik Hegel, der

CGsottes Erschaften der Natur un se1n Sıch-Entäiäußern ıdentihiziert un daher
die Geschichte als Selbstverwirklichung (Csottes behauptet hat: 1ber INa wıeder-
holt damıt doch auch die ohl t_;iefste Einsıicht Hegels, da{ß das Christentum
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„dıe Religion der Freiheit“ 1St Das 1ber ISt nıcht NUuUr Rechtfertigung, sondern
auch Kritik des Christentums, 1n dem lange 1e] VO Gehorsam, wen1g VO  }

Freiheit die ede WT WAar wiıird InNAan MI1t Hegel 1n der Retormatıon eine
der Freiheit eınes Christenmenschen willen gveübte Selbstkritik des Christen-
LUms sehen dürfen, aber WeNn Freiheit zegenselt1ges Sıch-Anerkennen un
solıdarische Kommunikation IST, annn bedeutet die Kirchentrennung gverade den
Verlust wahrer Freiheıt, Verlust damıt auch Glaubwürdigkeit, die Religion
der Freiheit se1in.

ber wirklıch Religion der Freiheit se1n, mu{f das Chrıstentum, das
langhın Mifßtrauen den modernen demokratischen Rechtsstaat hegte, ıhn
gerade auch 1n seınem mi1t der Religionsfreiheit gegebenen weltanschaulichen
Pluralismus un 1n dieser seiner säakularen Gestalt als den geschichtlich ANSCINC-

Ort der auf dem Prinzıp Freiheit gegründeten qQhristlichen Religion ansehen
un das den Staat tragende Ethos der Anerkennung der Menschenrechte erhalten
un rel121ös fundieren. Za diesem Ethos gehört aber der christlichen Bruü-
derlichkeit, dıe lange F: den Miıtchristen galt, die Solidarıtät aller Freıen, und
sıcher z1ibt CS Freiheit Ja auch außerhalb der Kirche. Daher 1St die Verwelt-
lıchung der christlichen Brüderlichkeit FAÄDRE Solıdarıtät, die auch „Schwester-
iıchkeit“ einschliefst, völlig Jegitim.

In der weltweıten Auseinandersetzung die wahre Verwirklichung der
Freiheit aller steht die Christenheit heute VOTr der Aufgabe, ihr Christentum
glaubwürdig als Relıgion der Freiheit leben und also darzutun, da{fß die
Befreiung ZUur christlichen Freiheit auch Befreiung Z solidarıschen Engage-
ment für die Freiheit aller ISt. Wahre Verwirklichung der Freiheit aller verheißt
aber auch der Kommunısmus. Ob das Leben weltweıt bestimmen wırd oder
ob.schon bestehende polıitische un bürgerliche Freiheit erhalten, verbreitet und
vermehrt wiırd, dürfte nıcht zuletzt davon abhängen, ob die notwendige Ver-
bıindung VO Freıiheit und Solidarität erkannt und 1mM solıidarischen Handeln
der freien Bürger 1m Staat un der Staaten untereinander verwirklicht wırd.
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